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Im Name rz des Deutschen Volkes 

In der Strafsache gegen den Kaufmann N1 | K' in 
Mannheim, zur Zeit in Untersuchungshaft im Gerichtsgefängnis zu 
Frankenthal, - 
wegen .Sittlichkeitsuerbrechens u.a., 

hat das He ichsgerícht, l.Strafsenat, in der Sitzung vom 

24. nur 1958, an der teilgenommen haben 
als Richter: 

der senatspråsident Dr.Schultze 
und die Reichsgerichtsrdte Hensch, .Dr.teuj7el, 
Dr'.I¬2ohde, .Dt'.Rittweger, ' 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
bei der Verhandlung der Ref chsanwalt .Dr.5chnetdewin, 
bei der Verkündung der Landgerichtsrat .Dr.$androck, 

.als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Ullrich, 

auf die Revision der Staatsanwaltschaft nach mündlicher Verhand= 
lung für Recht erkannt; 

Das Ur teil des Landgerichts in .F r a n k e n t h a 1 vom 4-Februar 
1938 wird mit den ihm zu Grunde liegenden Feststellungen, soweit es 
den Angeklagten KG lbetrıfyz, aufgehoben. In diesem Umfang wird 
die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz 
zurückverwiesen. 
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G r ü n d e 

bhch den Feststellungen des angefochtenen Ur teils hat der Arme 
klagte, der „seiner Abstammung nach der jüdischen Rasse angehört", 
in der zeit von Ende 1956 bis Mitte Februar 1957 die am 30.Nouember 
1929 geborene, deutschblütíge WO lwíederholt unzüchtig 
berührt, indem er ihr in wollüstiger Absicht mit einem Finger :wi: 
schon die entblößten Oberschenkel gegriffen und sie am nackten Kur= 
per oberhalb des Geschlechts teils betastet hat. Er ist-deshalb eine 
fortgesetzt begangenen Verbrechens nach dem § 176 Abs.1 Nr-3 StGB 
für schuldig befunden worden. .Dagegen hat das Landgericht es- abge= 
lehnt, ihn wegen eines damit in Tateinheit begangenen Verbrechens 
der Rassenschande zu verurteilen, weil nicht erwiesen worden sei, 
daß der Angeklagte mit seinem Geschlechtsteíl den entblößten Körper 

des Kindes berührt und .beíschlafsåhnliche Handlungen an ihm vorige= 
normen habe ( UA 8.7 J. . 

r 

Diese Begründung ist rechtsirríg. Nach dem Beschluß des Großmü 
Senats für, strafsachen vom 9„Dezember 1956 ( RGSt Bd-70 3,575 ) um= 
faßt der Begriff „Gesahlechtsverkehrv :war nicht Jede unzücnttge 
Handlung, wohl aber über den Beischlaf hinaus den gesamten natürlí= 
Chen und naturwidrígen Geschlechtsverkehr, also auch alle geschlecht= 
lachen Betätigungen mit einem Angehörigen des anderen Geschlechts, 
die nach der Ar t ihrer Vornahme bestimmt sind, an stelle des Bei= 
schlafe-der Befriedigung des Geschlechtstriebes mindestens des eflwfl 
Teils zu dienen. .Darauf, 'ob der Angeklagte mit seinem Geschlechts: 
teil den entblößten Körper des Kindes berührt hat, kommt es danach 
nicht entscheidend an; ebenso wenig darauf, ob seine Handlungen eüw 
„beischlafsähnltche" im Sinne der Rechtsprechung zu dem § 175 a-F- 
StGB waren. ReSt Bd.7J S-7, 8. 

Allerdings gehört zum Begriff des Verbrechens gegen die §§ 2 :Md 
5 Abs.2 BlutSchøes, daß der Verkehr „zwfschenfl zwei .Personen vor= 
schiedenen Geschlechts stattfindet. Daraus fvlot, daß 88 sich níchi 
um rein einseitige Verfehlungen geschlechtlicher Natur handeln darf› 
der andere Teil muß wenigstens äußerlich bei der geschlechtlichen 
Betätigung, sei es handelnd, sei es duldend, mitwirken. fest 8d.71 
$.129, 152. .Daß im vorliegenden falle das stebenjdhríge Mädchen gwfl 
mindesten duldend mitgewirkt hat, ist, bei der Häufung der Fülle in 
Verhältnismäßig kurzer Zeit, nicht auszuschließen. .Der Anwendung daß 
§ .5 Abs.2 BlutSchGes steht auch nicht entgegen, daß das beleidigte 
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:ins erst 7 Jahre alt, also noch nicht geschlechtsreij war. wie der 
erkennende Senat in seiner Entscheidung HGB% Bd~7l, 8.129, 1jo mit 
ausführlicher Begründung dargelegt hat, kann das Verbrechen der Has: 
senschande auch als sogenannte Ersatzhandlung an unreifen Kindern 
begangen werden; insbesondere kommt es nicht darauf an, daß das Kind 
das Wesen der Tat erkannt hat. 

Allein entscheidend ist demnach, ob der Angeklagte die jestge= 
stellten Handlungen zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes vor: 
genommen hat. Gerade zu diesem entscheidenden Punkte enthält das 
angefochtene Ur teil aber keine Feststellungen. wollte der Angeklagte, 
was nach den Urteilsinhalt naheliegt, sich auf diese Weise geschlecht= 
lieh befriedigen, dann hätte er wegen uollendeter Rassenschande vor= 
Ur teilt werden müssen. Ob er tatsdchlíchlzur Befriedigung seines Ge: 
schlechtsıriebes gelangt ist oder nicht, ist für die Frage, ob das 
Verbrechen der Rassenschande vollendet ist, unerheblich ( Urteil des 
Re ichsgeríchts vom 5.Junt 19325 D 422/37 = ein 1958 N.r".53 ). 

Nach alledem muß das angefochtene Urteil auf die Revision der 
Staatsanwaltschaft entsprechend dem .Antrage des Oberreichtsanwalts 
aufgehoben werden. In der neuen Verhandlung wird das' Landgericht un: 
Ter Berücksichtigung der im Vorstehenden mitgeteilten Rechtsgrund: 
sätze.den Sachverhalt erneut zu ermitteln und zu würdigen haben.Dobei 
wird genauer, als es im angefochtenen Ur teil geschehen ist, die Ju= 
deneígenschaft des Angeklagten zu erörtern und zu belegen sein. .Die 
bloße Bemerkung, „der Angeklagte gehöre seiner Abstammung und seinem 
Außerennach der Jüdischen Hasse an* ist unzureichend, weil sie dem 
Revísíonsgericht keine .Nachprüfung ermöglicht, o b  der § 5 der1.vgr= 
Ordnung zum Heichsbürgergesetz ohne .Rechtsfrrtum angewandt worden 
ist ( zu vergil. das Urteil des Heichsgerichts vom 29. mir: 1958 

- 41) 26LÜV-, das in dem hier einschlagenden Teil zur Veröfjehtli= 
Chung bestimmt ist ). 

geh.: Schultze Rensch Te uffel 
Rohde Hittweger 


